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(4) Die Angaben gemäß Absatz 3 Satz 1 und 2 sind 
von den Vertrauenspersonen unverzüglich im Internet 
zu veröffentlichen. In der Anzeige an das für Inneres 
zuständige Ministerium gemäß Absatz 3 Satz 1 ist die 
Fundstelle der Internet-Veröffentlichung anzugeben. 

(5) Die Vertrauenspersonen versichern an Eides statt, 
dass sie der Anzeigepflicht gemäß Absatz 3 und der 
Veröffentlichungspflicht gemäß Absatz 4 vollständig 
und richtig nachgekommen sind. Die eidesstattliche 
Versicherung ist abzugeben: 

1. mit dem Antrag auf Behandlung einerVolksinitia
tive im Landtag (§ 1 Absatz 2) gegenüber der Prä
sidentin oder dem Präsidenten des Landtags, 

2. zum Zeitpunkt der Übersendung von Unterschrif
te'n für ein Volksbegehren sowie der Eintragungs
listen (§ 18 a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2) gegen
über dem für Inneres zuständigen Ministerium, 

3. fünfzehn Tage vor dem Abstimmungstermin eines 
Volksentscheids (§ 25 Absatz 1 Satz 1) gegenüber 
dem für Inneres zuständigen Ministerium." 

12. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Im Einleitungssatz werden die Wörter "und im 
Benehmen mit der Staatskanzlei" gestrichen. 

b) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

,,1. zu Form und Inhalt der Unterschriftsbögen für 
eine Volksinitiative und eine freie Unterschriften
sammlung für ein Volksbegehren,': 

c) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

,,2. zu Form und Inhalt des Antrages auf Zulassung 
der amtlichen Listenauslegung und gegebenenfalls 
parallelen Durchführung der freien Unterschrif
tensammlung sowie der Eintragungs- und Nach
tragslisten und des Eintragungsscheins für ein 
Volks begehren,'.' 

13. In § 1 Absatz 1 Satz 1, 3 und 4, § 7 Absatz 3, § 10 
Absatz 1 Satz 1, § 11 Absatz 1 und 2, § 12 Absatz 5 
und Absatz 6 Satz 1, § 23 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 
2, § 25 Absatz 1 Satz 2, § 28 Absatz 1 und § 33 Satz 1 
werden die Wörter "das Innenministerium" in der 
jeweils verwendeten grammatikalischen Fassung 
durch die Wörter "das für Inneres zuständige Ministe
rium" in der jeweiligen grammatikalisch richtigen 
Fassung ersetzt. 

Artikel 2 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 22. Dezember 2011 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Bauen, 

Wohnen und Verkehr 

Harry Kurt V 0 i g t s b erg e r 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä ger 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c hat y 

- GV NRW 2011 S. 726 

2120 
Gesetz zur Änderung 

des Landesaltenpftegegesetzes 
Vom 22. Dezember 2011 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz zur Änderung des Landesaltenpflegegesetzes 

Artikel 1 
Änderung des Landesaltenpflegegesetzes 

Das Landesaltenpfiegegesetz vom 27. Juni 2006 (GV 
NRW S. 290), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset
zes vom 9. Februar 2010 (GV NRW S. 126), wird wie folgt 
geändert: 

Nach § 3 wird folgender neuer § 4 eingefügt: 

,,§ 4 
Ausgleichsverfahren in der Altenpflege-

fachkraftausbildung 

(1) Die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen
Lippe sind zuständige Behörden für die Durchführung 
eines landesrechtlichen Ausgleichsverfahrens nach § 25 
Altenpfiegegesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. August 2003 (BGBL I S. 1690) in der jeweils gel
tenden Fassung, geregelt in einer Altenpfiegeausbil
dungsausgleichsverordnung. 

(2) Die zuständigen Behörden nehmen die Aufgaben als 
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr. Die 
Aufsicht führt das für die Altenpfiegeausbildung zustän
dige Ministerium. Dieses kann allgemeine und besondere 
Weisungen erteilen, um die gesetzmäßige Erfüllung der 
Aufgaben zu sichern. Zur zweckmäßigen Erfüllung der 
Aufgaben kann die Aufsichtsbehörde allgemeine Weisun
gen erteilen, um die gleichmäßige Durchführung der Auf
gaben zu sichern. 

(3) Die Landschaftsverbände erhalten die entstehenden 
Kosten gemäß der Altenpfiegeausbildungsausgleichsver
ordnung nach § 25 Altenpfiegegesetz erstattet." 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 22. Dezember 2011 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L öhr man n 

Der Finanzminister 

Dr. Norbert Wal te r-B 0 r j ans 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Bauen, 

Wohnen und Verkehr 

Harry Kurt V 0 i g t s b erg e r 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf Jäger 
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Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

Guntram S c h n eid e r 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c hat y 

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 

Johannes Rem m e I 

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

Svenja S eh u I z e 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Ute Sc h ä f er 

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

Barbara S t e f f e n s 

- Gv. NRW 2011 S. 727 

223 
Gesetz 

zur Einführung von islamischem 
Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach 

(7. Schulrechtsänderungsgesetz) 
Vom 22. Dezember 2011 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Einführung von islamischem 

Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach 
(7. Schulrechtsänderungsgesetz) 

Artikel 1 
Das Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005 (Gv. NRW 
S. 102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Oktober 
2011 (Gv. NRW S. 540), wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach § 132 eingefügt: 

,,§ 132 a Übergangsvorschrift zur Einführung von 
islamischem Religionsunterricht'.' 

2. Nach § 132 wird folgender § 132 a eingefügt: 

.. ,,§ 132 a 
Ubergangsvorschrift zur Einführung von islamischem 

Religionsunterricht 

(1) Besteht auf Grund der Zahl der in Betracht kom
menden Schülerinnen und Schüler Bedarf, islami
schen Religionsunterricht im Sinne von § 31 ein
zuführen, aber noch keine entsprechende 
Religionsgemeinschaft im Sinne von Artikel 14 und 
19 Landesverfassung und Artikel 7 Absatz 3 Grund
gesetz, kann das Ministerium übergangsweise bei der 
Einführung und Durchführung mit einer Organisa
tion oder mehreren Organisationen zusammenarbei
ten, die Aufgaben wahrnehmen, die für die religiöse 
Identität ihrer Mitglieder oder Unterorganisationen 
wesentlich sind oder die von diesen für die Durchfüh
rung des Religionsunterrichts bestimmt worden sind. 
Die Organisationen müssen eigenständig, bei der 
Zusammenarbeit staatsunabhängig sein und die 
Gewähr dafür bieten, 

1. dem Land bei der Veranstaltung des Religionsun
terrichts auf absehbare Zeit als Ansprechpartner 
zur Verfügung zu stehen, 

2. die in Artikel 7 Absatz 3 Grundgesetz umschriebe
nen Verfassungsprinzipien, die dem staatlichen 
Schutz anvertrauten Grundrechte der Schülerin
nen und Schüler sowie die Grundprinzipien des 
freiheitlichen Religions- und Staatskirchenrechts 
des Grundgesetzes zu achten. 

Vertreten mehrere Organisationen das gleiche 
Bekenntnis oder verwandte Bekenntnisse, soll das 
Ministerium eine Zusammenarbeit mit ihnen 
gemeinsam anstreben. 

(2) Wenn islamischer Religionsunterricht nach 
Absatz 1 in einer Ausbildungs- und Prüfungsord
nung vorgesehen und an einer Schule eingerichtet 
ist, nehmen die Schülerinnen und Schüler daran teil, 
deren Eltern bei der Schulanmeldung schriftlich 
erklärt haben, dass ihr Kind muslimisch ist und an 
dem islamischen Religionsunterricht nach Absatz 1 
teilnehmen soll. 

(3) Eine Schülerin oder ein Schüler ist von der Teil
nahme an dem islamischen Religionsunterricht nach 
Absatz 1 auf Grund der Erklärung der Eltern oder -
bei Religionsmündigkeit - auf Grund eigener Erklä
rung befreit. Die Erklärung ist der Schule schriftlich 
zu übermitteln. 

(4) Das Ministerium bildet einen Beirat, der die 
Anliegen und die Interessen der islamischen Orga
nisationen bei der Einführung und der Durchfüh
rung des islamischen Religionsunterrichts nach 
Absatz 1 als ordentliches Unterrichtsfach vertritt. 
Der Beirat stellt fest, ob der Religionsunterricht 
den Grundsätzen im Sinne des Artikels 7 Absatz 3 
Satz 2 Grundgesetz entspricht. Er ist an der Erstel
lung der Unterrichtsvorgaben, der Auswahl der 
Lehrpläne und Lehrbücher und der Bevollmächti
gung von Lehrerinnen und Lehrern zu beteiligen. 
Eine ablehnende Entscheidung ist nur aus religiö
sen Gründen zulässig, die dem Ministerium schrift
lich darzulegen sind. 

(5) Der Beirat setzt sich wie folgt zusammen: 

1. vier theologisch, religionspädagogisch oder islam
wissenschaftlich qualifizierte Vertreterinnen und 
Vertreter der organisierten Muslime, die von den 
islamischen Organisationen in Nordrhein-Westfa
len oder von deren Zusammenschluss bestimmt 
werden, 

2. vier weitere Vertreterinnen und Vertreter, und 
zwar jeweils zwei theologisch, religionspädago
gisch oder islamwissenschaftlich qualifizierte 
muslimische Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens und zwei muslimische Religionsgelehrte, 
die vom Ministerium im Einvernehmen mit den 
islamischen Organisationen in Nordrhein-Westfa
len oder deren Zusammenschluss bestimmt wer
den. 

Er wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden. 

(6) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre. 
Ihre Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich. Reisekosten wer
den in Anwendung der landesrechtlichen Bestim
mungen erstattet. Sie erhalten außerdem eine vom 
Ministerium festzusetzende Aufwandsentschädi
gung. 

(7) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung. Für 
Beschlüsse ist die Mehrheit der Mitglieder erforder
lich. Die Geschäftsführung 'übernimmt eine vom 
Ministerium im Benehmen mit dem Beirat benannte 
Person." 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2012 in Kraft. Es tritt 
am 31. Juli 2019 außer Kraft. Die Einführung von islami
schem Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach 
wird wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Das 
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